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Faktisches Arbeitsverbot und Arbeit – Arbeit in
alltäglichen Lebensführungen von Asylbewerbern
und „Geduldeten“

Vicki Täubig

Der Beitrag basiert auf Ergebnissen einer qualitativ-empirischen Studie zu alltägli-
chen Lebensführungen von Asylbewerbern und „Geduldeten“ (vgl. Täubig 2009).
Die Bedeutung des Arrangements Arbeit in den alltäglichen Lebensführungen wird
herausgearbeitet. Das für AsylbewerberInnen und „Geduldete“ geltende faktische
Arbeitsverbot prägt das Alltagshandeln und bringt zugleich einen widerständigen
Kampf um Arbeit hervor, der mit dem Begriff des Unterlebens bezeichnet wird. Be-
ginnend soll die besondere rechtliche Situation dargestellt werden.

1 Asyl und Erwerbstätigkeit: die rechtliche Situation1

Artikel 16a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland schreibt das
Recht auf Asyl für politisch Verfolgte fest; es ist als Grundrecht individuell ein-
klagbar. Dem Vorbringen eines Asylbegehrens – wie die Berufung auf dieses
Recht in der Amtssprache heißt – können im Allgemeinen drei Szenarien folgen
(vgl. AsylVfG2):

• Die Einreise wird durch eine Grenzbehörde verweigert. Diese Verweigerung
ist zu begründen mit einer Einreise aus einem „sicheren Drittstaat“ (EU, Nor-
wegen oder die Schweiz) oder dem bereits bestehenden Schutz vor Verfol-
gung durch einen anderen Staat. Wenn der/die Asylbegehrende vor weniger
als drei Jahren aus Deutschland ausgereist ist und eine Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren aufgrund einer besonders schwe-
ren Straftat vorliegt, wird die Einreise ebenfalls verweigert.

• Das sogenannte „Flughafenverfahren“ findet Anwendung. Bei einer Ankunft
mit ungültigen Papieren, einem Passersatz oder aus einem sicheren Her-

1 Stand November 2008
2 Asylverfahrensgesetz



kunftsland3 beginnt das Asylverfahren vor der Einreise. Die AsylbewerberIn-
nen verbleiben bis zu einer (kurzfristigen) Entscheidung über ihren Antrag
auf Asyl im Transitbereich des Flughafens.4

• Die Eröffnung des Asylverfahrens bei einer Außenstelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge. Wird die Einreise von der Grenzbehörde gestattet
bzw. wurde das Asylbegehren bei einer Polizei- oder Ausländerbehörde vor-
gebracht, werden die Asylbegehrenden an die nächstgelegene „Erstaufnahme-
einrichtung“ verwiesen, die ihre oder die Zuständigkeit einer Erstaufnahme-
einrichtung eines anderen Bundeslandes abklärt. Ist die Erstaufnahmeeinrich-
tung eines anderen Bundeslandes zuständig – dies richtet sich nach bestimm-
ten Aufnahmequoten – werden die Asylbegehrenden dorthin geschickt. In der
Nähe der zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung ist eine Außenstelle des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge angesiedelt, wo der Antrag auf Asyl
gestellt wird. Zur Durchführung des Asylverfahrens erhalten die Asylbewer-
berInnen eine Aufenthaltsgestattung.

Hat die Berufung auf das Asylrecht zum Erhalt einer Aufenthaltsgestattung ge-
führt – nur das dritte Szenario wird hier weiterverfolgt – gelten für die Asylbe-
werberInnen fortan mit dieser vorübergehenden Gestattung des Aufenthaltes ver-
bundene Regelungen.

Außer für AsylbewerberInnen treffen diese Regelungen auch für die abge-
lehnten AsylbewerberInnen zu, deren Abschiebung nicht vollzogen werden kann.
Die kurz „Duldung“ genannte vorübergehende Aussetzung der Abschiebung ist
kein Aufenthaltsstatus; die Nicht-Umsetzung der nicht vollziehbaren, bestehen
bleibenden Ausreisepflicht bleibt straffrei. Eine „Duldung“ wird maximal für
sechs Monate ausgestellt und kann verlängert werden. Nach insgesamt 18 Mona-
ten mit „Duldungsstatus“ soll die „Duldung“ in eine Aufenthaltserlaubnis umge-
wandelt werden, wenn „rechtliche oder tatsächlichen Gründe“ der Ausreise auch
„in absehbarer Zeit“ entgegenstehen und „der Ausländer unverschuldet an der
Ausreise gehindert ist“ (AufenthG5). Da es sich hier um eine Soll-Reglung han-
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3 Sichere Herkunftsländer sind die EU-Länder, Ghana und der Senegal. Wer aus einem sicheren
Herkunftsland einreist, hat keinen Anspruch auf Asyl.

4 Laut Gesetz müssen AsylbewerberInnen nach spätestens nach 19 Tagen aus dem Transitbereich –
auch zur Fortsetzung eines nicht kurzfristig entscheidbaren Antrags – einreisen dürfen bzw. zu-
rückgewiesen worden sein. In der Praxis verbleiben AntragstellerInnen oft bis zu zehn Monaten
im Transitbereich des Flughafens. Durch eine Freiwilligkeitserklärung, die die AsylbewerberIn-
nen unterschreiben, wird die 19-Tage-Frist außer Kraft gesetzt (vgl. Migration und Bevölkerung
2000: 3). Das Flughafenverfahren wird ausschließlich an den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Düs-
seldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München durchgeführt (vgl. Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge 2008).
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delt, bestehen „Duldungen“ durchaus länger als 18 Monate. Die häufige Verlän-
gerung von „Duldungen“ führen dazu, dass diese „vorübergehende Aussetzung
der Abschiebung“ zur dauerhaften Situation wird. Am 31. 3. 2008 lebten in der
Bundesrepublik 65.000 „Geduldete“ mit mindestens sechsjährigem Aufenthalt in
Deutschland, wovon sich 44.000 seit mindestens acht Jahren in Deutschland auf-
hielten (vgl. Der Paritätische 2008: 4).6

Die Zahl der „Geduldeten“ insgesamt betrug am 31. 12. 2007 127903. Eine
Aufenthaltsgestattung hatten an diesem Stichtag 32.075 Personen (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2008). Die „Geduldeten“ stellen also die wesentlich größere der
beiden Gruppen dar. Die alltäglichen Lebensführungen von AsylbewerberInnen
und „Geduldeten“ werden hier gemeinsam thematisiert, weil Aufenthaltsgestat-
tung und „Duldung“ mit den gleichen alltagspraktisch relevanten Auflagen ver-
bunden sind. Bevor diese Regelungen ausführlich für die Erwerbstätigkeit darge-
stellt werden, sollen die anderen Besonderheiten des AsylbewerberInnen- bzw.
„Duldungsstatus“ genannt sein (vgl. AsylVfG; AufenthG):

• Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft: Nach spätestens drei Mona-
ten sollen die AsylbewerberInnen die Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen.
Als sich anschließende Regelunterbringung sind Gemeinschaftsunterkünfte
vorgeschrieben. Von der Erstaufnahmeeinrichtung aus werden die Asylbe-
werberInnen einer Gemeinschaftsunterkunft des Bundeslandes zugeteilt. Für
„Geduldete“ kann die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ange-
ordnet werden.

• Residenzpflicht: Eine Aufenthaltsgestattung ist räumlich beschränkt auf den
Bezirk der Ausländerbehörde, die sich meist mit dem Landkreis deckt. Für
„Geduldete“ ist der Aufenthaltsraum das Bundesland und kann auf den Bezirk
der Ausländerbehörde beschränkt oder bei Beschäftigung, die keine Vorrang-
prüfung erfordert7, erweitert werden. AsylbewerberInnen und „Geduldete“
dürfen ihren Aufenthaltsbereich nicht ohne Genehmigung der Ausländerbe-
hörde verlassen.

• Alimentierung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Während der ersten
vier Jahre des Aufenthaltes in Deutschland erfolgt die Grundversorgung nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz, das ein Sachleistungsprinzip vorsieht. Zur
„Deckung persönlicher Bedürfnisse“ erhalten Erwachsene 40,90 Euro und
Kinder unter 14 Jahren 20,45 Euro als monatliches „Taschengeld“ in bar. Die
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6 Das Aufenthaltsgesetz ist als Teil des Zuwanderungsgesetzes erst seit 2005 in Kraft. Die Lang-
zeit-„Geduldeten“ erhielten die „Duldung“ nach dem alten Ausländergesetz, das keine zeitliche
Befristung der Gesamtdauer von mehrmaligen Duldungen vorsah.

7 siehe unten



Summe aus Taschengeld und dem Wert der Sachleistungen für Ernährung,
Kleidung sowie Gesundheits- und Körperpflege ist bis zu einem Drittel gerin-
ger als die Sozialhilfe- bzw. Arbeitslosengeld-II-Regelsätze.

Das Aufenthaltsgesetz definiert Erwerbstätigkeit als selbstständige Tätigkeit oder
Beschäftigung. Eine selbstständige Tätigkeit ist AsylbewerberInnen und „Gedul-
deten“ untersagt. Im ersten Jahr ihres Aufenthaltes dürfen AsylbewerberInnen
und „Geduldete“ auch keiner Beschäftigung nachgehen. Ab dem zweiten Jahr
kann bei der Ausländerbehörde ein Antrag auf eine Erlaubnis zur Ausübung einer
Beschäftigung, der sich auf eine konkrete Arbeitsstelle bezieht, gestellt werden.
Stimmt die Ausländerbehörde dem Antrag zu, reicht sie diesen zur „Arbeits-
marktprüfung“ an die Agentur für Arbeit weiter. Die Agentur für Arbeit kann die
Aufnahme einer Beschäftigung genehmigen, wenn

• sich daraus keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben,

• Asylsuchende nicht zu schlechteren Bedingungen als deutsche Arbeitnehme-
rInnen beschäftigt wird und

• keine Deutschen oder bevorrechtigten AusländerInnen für die Stelle zur Ver-
fügung stehen. Bevorrechtigte AusländerInnen gegenüber AsylbewerberIn-
nen und „Geduldeten“ sind BürgerInnen von EU-Staaten (vor der „Osterwei-
terung“ am 1. 5. 2004), Maltas, Zyperns; des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes und der Schweiz sowie Ausländer mit einem Aufenthaltstitel.

Ausgenommen von dieser Arbeitsmarktprüfung ist die Beschäftigung bei Fami-
lienangehörigen, mit denen eine Haushaltsgemeinschaft besteht, sowie eine Be-
schäftigung zur „Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Er-
ziehung“ (BeschVerfV8 § 4). In Härtefällen entfällt die Arbeitsmarktprüfung
ebenso.

Die Festlegungen zur Arbeitsmarktprüfung eröffnen als Kann-Regelung und
insbesondere im Punkt der evtl. nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
einen hohen Ermessensspielraum für die Entscheidung der Agentur für Arbeit.
Kothen (vgl. 2002: 64) führt an, dass sich vor allem in Gebieten mit hoher
Arbeitslosigkeit die Vorrangprüfung als zugangserschwerend erweist, da hier un-
abhängig von einer Besetzung der Stellen danach entschieden würde, ob über-
haupt genügend Stellen für Bevorrechtigte vermittelbar sind. Generell ergibt sich
nur für wenige Beschäftigungsbranchen ein Zugang:
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„Vergleichsweise gute Chancen, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden, bestehen
im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Reinigungsgewerbe und beispielsweise bei Zulieferbetrieben
für Kebap-Imbisse, lediglich vereinzelt noch im Baugewerbe.“ (Franz 2005: 13)

Die zustimmungsfreie Beschäftigung bei einem Familien- und Haushaltsangehö-
rigen ist für AsylbewerberInnen und „Geduldete“ unrealistisch, da ihre engen Fa-
milien- und damit Haushaltsangehörigen keinen anderen (Aufenthalts-)Status als
sie selbst besitzen. Die weiteren Ausnahmen von der Arbeitsmarktprüfung sind
zum einen Ausnahmen und bieten zum anderen wiederum sehr weiten Interpreta-
tionsspielraum. Diese „hohen Hürden“ eines Arbeitsmarktzugangs kann die
Mehrzahl der AsylbewerberInnen und „Geduldeten“ nicht überwinden (vgl.:
ebd.). Der Ausdruck des „faktischen Arbeitsverbots“ hat sich zur Beschreibung
dieser Situation durchgesetzt. Im August 2007 wurden zur Anpassung an Euro-
päisches Recht Änderungen vorgenommen, nach denen die Arbeitsmarktprüfung
für „Geduldete“, die sich bereits vier Jahre ununterbrochen in Deutschland auf-
halten9, entfällt.

Die Beschäftigung von „Geduldeten“ darf – mit oder ohne Arbeitsmarktprü-
fung – nicht erlaubt werden, wenn sie sich „in das Inland begeben haben, um
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, oder wenn [. . .]
ein Ausländer [. . .] das Abschiebungshindernis durch Täuschung über seine
Identität oder seine Staatsangehörigkeit oder durch falsche Angaben herbei-
führt.“ (BeschVerfV § 11) Auf dieser Rechtsgrundlage würden Ausländerbehör-
den „Geduldeten“ eine (Weiter-)Beschäftigung seit Einführung des Zuwande-
rungsgesetzes vermehrt versagen (vgl. Deutscher Bundestag 2007: 1).

Zusammenfassend ist für die Rechtslage zur Erwerbstätigkeit von Asylbewer-
berInnen und „Geduldeten“ festzuhalten, dass

• diese im ersten Jahr des Aufenthaltes verboten,

• eine selbstständige Tätigkeit dauerhaft untersagt ist,

• nach dem ersten (bis nach dem vierten Jahr) des Aufenthaltes ein nachrangi-
ger Zugang zum Arbeitsmarkt, damit ein faktisches Arbeitsverbot, besteht.

(Vgl. AufenthG; AsylVfG; BeschVerfV)
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9 Aufenthalt meint hier wie auch in den vorhergehenden Ausführungen immer straffreien Aufent-
halt: also gestatten (Aufenthaltsgestattung) oder „geduldeten“ („Duldung“).



2 Alltägliche Lebensführung: Arbeit und Leben bzw.
Nicht-Arbeit und Leben

Mit dem Ansatz der alltäglichen Lebensführung werden Menschen als Prägende
und Geprägte von gesellschaftlichen Strukturen betrachtet. Die bisher dargestell-
ten rechtlichen Rahmenbedingungen der Lebenslage Asyl werden im Weiteren
als Struktur bzw. Teil eines Strukturgeflechts (vgl. Löw 2001: 171 f.) verstanden,
die bzw. der AsylbewerberInnen und „Geduldete“ prägt und von ihnen geprägt
wird. Wie dieses Prägen und Geprägtwerden für das hier interessierende Thema
(Nicht-)Arbeit aussieht, wird nach diesem zweiten Abschnitt weiterverfolgt. Zu-
nächst soll in das Konzept der alltäglichen Lebensführung eingeführt (2.1) sowie
der den empirischen Befunden zugrunde liegende Forschungsansatz erklärt (2.2)
werden.

2.1 Das Konzept „alltägliche Lebensführung“

Das Konzept „alltägliche Lebensführung“ versteht sich als Beitrag zu einer „sub-
jektorientierten Soziologie“ und wurde seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt
(vgl. Bolte 2000). Historischer Hintergrund des Konzepts ist der dieser Zeit kon-
statierte gesellschaftliche Wandel, das Einsetzen der so genannten „reflexiven
Modernisierung“. Schlagworte wie Individualisierung von Lebenslagen, Werte-
wandel, Pluralisierung von Lebensformen und Rationalisierung stehen für diese
„sozialstrukturellen Entwicklungstendenzen“ (Kudera 1995a: 7), deren Auswir-
kungen auf das Alltagsleben und Alltagshandeln mit dem Konzept empirisch
untersucht werden sollen. Besondere Bedeutung wurde dabei der Flexibilisierung
der Erwerbsarbeit und der Veränderung der Geschlechterverhältnisse in der Er-
werbsarbeit beigemessen (vgl. Jurczyk; Voß 1995: 371 ff.; Kudera 1995a: 7 f.).
Am Verhältnis von „Arbeit und Leben“ setzen die grundlagentheoretischen Aus-
gangsüberlegungen des Konzepts an (vgl. Voß 1993).

In alltagsnahen Formulierungen ausgedrückt meint alltägliche Lebensführung
das, „was Menschen tagaus, tagein tun und wie sie es tun.“ (Jurczyk; Rerrich
1993: 11) – all das, was sie „unter einen Hut zu kriegen“ (Voß; Weihrich 2001: 9)
haben. Alltägliche Lebensführung fasst die Gesamtheit aller Tätigkeiten und be-
schreibt ihr Aufeinander-Bezogen-Sein. Der Zusammenhang von Routinen, Re-
gelmäßigkeiten und Tätigkeitsstrukturen wird untersucht. Alltägliche Lebensfüh-
rung wird als Handlungssystem verstanden, das die verschiedenen Einzelarrange-
ments alltäglichen Handelns integriert (vgl. Voß 1995: 30 ff.). Es ist individuelle
Aufgabe, Familie, Arbeit, verschiedene Freundeskreise usw. „zu einem funktio-
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nierenden Gesamtarrangement“ (ebd.: 32) zu verbinden. Das Gesamtarrange-
ment alltägliche Lebensführung ist eine aktive Leistung und Konstruktion der
Person, die – entsprechend dem Geprägtwerden von Strukturen – nicht allein
vom Willen des einzelnen abhängt. Zum einen ist die Lebensführung als Hand-
lungssystem durch die Einzelarrangements und gerade durch deren Zusammen-
hang strukturiert. Die Lebensführung baut eine Eigenständigkeit gegenüber der
Person auf. Dieser Eigenlogik oder sich „verselbständigenden Ordnung“ (Ku-
dera; Voß 2000: 16) ist der Mensch in seinen Alltagstätigkeiten unterworfen. Zum
anderen ist die Lebensführung einer Person durch ihre Vergesellschaftung von
äußeren Strukturen abhängig. Die Lebenslage einer Person bedingt ihre Lebens-
führung – jedoch in nicht-deterministischer Art. Es wird davon ausgegangen,
dass diesen strukturellen Lebensbedingungen aktiv und individuell begegnet
wird. Aufgrund der Eigenlogik als innere Strukturiertheit und der Lebenslage als
äußere kann eine Lebensführung nicht beliebig geändert oder gar ausgewechselt
werden. Sie ist ein zugleich stabiles und flexibles System, mit dem sowohl Si-
cherheit und Verlässlichkeit als auch Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Be-
dingungen gewährleistet sein muss (vgl. Dunkel 1993: 165 f.). Alltägliche Le-
bensführung dient der Reduktion von Komplexität, die durch institutionalisierte
Entscheidungsprozesse und organisiertes sowie routinisiertes Alltagshandeln er-
reicht wird. Als „sich reproduzierende und transformierende, funktionale und
sinnhafte Ordnung“ (vgl. Kudera 1995b: 53) sichert die alltägliche Lebensfüh-
rung das Bestehen und Fortbestehen des Alltagslebens.

Mit dem Aspekt des Fortbestehens des Alltagslebens ist das Verhältnis von
Lebensführung und dem Leben in seinem zeitlichen Verlauf angesprochen. Dem
Begriff der Lebensführung, der das Leben „in seiner ganzen Breite“ (Voß 1995:
31) fasst, entspricht für das Leben in seiner ganzen Länge der Begriff der Biogra-
fie: „Biographie [ist; V. T.] als reflexiv gewordener Lebenslauf und Lebensfüh-
rung als reflexiv gewordene Lebenspraxis“ (Kudera 2000: 121) zu verstehen.
Entsprechend der alten anthropologischen Erkenntnis, dass der zur Reflexion be-
gabte Mensch aus dem Gestern heraus im Heute auf das Morgen hin lebt, konsti-
tuieren sich Lebensführung und Biografie gegenseitig:

„Die individuelle Biographie wird im Medium alltäglichen Handelns und alltäglicher Erfahrung pro-
duziert und reproduziert, alltägliche Lebensführung gewinnt durch den biographischen Horizont Sinn
und lebenszeitliche Perspektivität: Biographie ist Umschlagplatz und individuelle Geschichte der Le-
bensführung, Lebensführung die individuelle, alltagspraktische Ausgestaltung der Biographie.“ (ebd.)

Das Leben in seiner Länge wirkt für die alltägliche Lebensführung sinnstiftend.
Umgekehrt kann Biografie nur entstehen, indem „Tag für Tag“ (Weihrich; Voß
2002) Alltag gelebt wird.
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Aus der Konzentration des Lebensführungskonzepts auf das Leben in seiner
ganzen Breite, folgt als Forschungsperspektive eine sich von der Biografiefor-
schung unterscheidende. Eben nicht das Leben in seinem Verlauf, wie etwa im
biografischen narrativen Interview nach Schütze (vgl. bspw. Jakob 2003), son-
dern die alltägliche Breite des Lebens – Alltagshandeln und die dahinter stehen-
den Regeln – gilt es zu rekonstruieren.

Aufgrund des Fokus auf die Verschränkung von Arbeit und Leben wurde das
Konzept der alltäglichen Lebensführung als „erwerbsfixiert“ (Jürgens 2002: 90) kri-
tisiert. Jedoch zeigen Untersuchungen zu alltäglichen Lebensführungen von Kindern
(vgl. Kirchhöfer 2001) und zum „Penneralltag“ (Jochum 1996), wie die „Arbeit des
Alltags“ (Jurczyk; Rerrich 1993) auch jenseits von Erwerbsarbeit erbracht wird. Eine
Studie zu alltäglichen Lebensführungen von Erwerbslosen (vgl. Luedtke 2001) zeigt,
dass eine Entgrenzung von Arbeit und Leben, ein Eindringen der Arbeit in den Alltag
auch unter Bedingungen der Nicht-Arbeit nachzuzeichnen ist.

2.2 Forschungsansatz, Untersuchung und Auswertung

2.2.1 Alltägliche Lebensführung als Raum-, Zeit- und Beziehungmachen

Der Forschungsansatz (vgl. Täubig 2009) geht vom Konzept alltägliche Lebensfüh-
rung aus; ergänzt es jedoch. Sowohl die zugleich struktur- und subjekttheoretische
Verwurzelung des Lebensführungskonzepts (vgl. Kudera; Voß 2000: 15 ff.) als auch
die Betonung von Lebensführung als individuelle Leistung finden in Giddens’Theo-
rie der Strukturierung eine Entsprechung und Konkretisierung. Giddens (1988:
77 ff.) bezeichnet die Untrennbarkeit von Produktion und Reproduktion von Struktu-
ren im Handeln mit „Dualität von Struktur“. Im Handeln (anderer Menschen) entste-
hen Strukturierungen, die für das spätere Handeln (anderer Menschen) gelten. Han-
deln ist durch Handeln vorstrukturiert und Handeln strukturiert Handeln:

„Gemäß dem Begriff der Dualität von Struktur sind die Strukturmomente sozialer Systeme sowohl
Medium wie Ergebnis der Praktiken, die sie rekursiv organisieren.“ (ebd.)

Die Handelnden konzipiert Giddens ausgehend von den reflexiven Fähigkeiten
des Menschen. Die „Akteure“ verstünden im Tun das, was sie tun. „Unbewuss-
tes“ Handeln oder „dumpfes Verhalten“ – wie Max Weber das Alltagshandeln des
Menschen bezeichnete (vgl. Schimank 2000: 23 ff.) – gibt es bei Giddens nicht
(mehr). Der Mensch der reflexiven Modernisierung ist immer Akteur. Diese per-
manente Bewusstheit klingt eben auch im Begriff der Lebensführung an, der des
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Weiteren – ausgedrückt mit „Prägen und Geprägtsein von Strukturen“ – auf die
Dualität von Struktur hinausläuft.

Basierend auf der Dualität von Struktur und dem Akteur-Sein des Menschen
wird alltägliche Lebensführung mit den drei Handlungsdimensionen „Raumma-
chen“, „Zeitmachen“ und „Beziehungmachen“ operationalisiert.10 Räume, Zeiten
und Beziehungen werden als individuell zu (re-)produzierende Strukturen ver-
standen.

„Raum ist eine relationale (An)Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten. Raum wird
konstituiert durch zwei analytisch zu unterscheidende Prozesse, das Spacing und die Syntheseleis-
tung.“, „Alle Räume sind soziale Räume, insofern keine Räume existieren, die nicht durch synthetisie-
rende Menschen konstituiert werden.“ (Löw 2001: 271, 228)

Die Schreibweise von „(An)Ordnung“ steht dafür, dass der Mensch zum einen
auf vorstrukturierten, bereits geordneten Raum stößt und zum anderen durch An-
ordnung Raum herstellt. Soziale Güter, als Produkte vorangegangenen Handelns,
und Lebewesen können zu Raum angeordnet werden. Eine relationale An(Ord-
nung) ist der Raum, weil erst durch die Herstellung einer Beziehung zwischen
den angeordneten Elementen Raum entsteht. Dem entsprechen die beiden Konsti-
tutionsprozesse Spacing und Syntheseleistung. Spacing bezeichnet den Akt des
Anordnens. In der Syntheseleistung werden die angeordneten Elemente durch
Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Erinnerungsprozesse zu einem Raum zusam-
mengefasst. Verknüpftes und Verknüpfung ergeben den Raum. Der Mensch ist
als „Verknüpfer“ für die Konstitution von Raum unabkömmlich. Der Einzelne
„entscheidet“, wer oder was zu einem bestimmten Raum gehört. Räume finden
also dort ihre Grenzen, wo die individuelle Synthese endet. Weiterhin geht Löw
(vgl. ebd.: 198 ff.) davon aus, dass Räume an Orten konstituiert werden – schließ-
lich bedarf die Anordnung eines „Ziels“. Orte entstehen aus benannten Raum-
konstitutionen: Als institutionalisierte Strukturen werden Orte immer und immer
wieder als Ziel des Raummachens aufgegriffen und bleiben über die individuelle
Konstitution hinaus (für neue Raumkonstitutionen) bestehen. An einem Ort kön-
nen somit mehrere Räume hergestellt werden.11
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seumsinsel auch in Berlin angeordnet und zu „Berlin“ verknüpft werden. Am Ort „Berlin“ werden
individuell verschiedene Räume hergestellt, die v. a. in den Ähnlichkeiten des Konstituierens die
Vorstrukturierungen festigen.



Wie der Raum wird hier auch die Zeit – die zweite Dimension des Handelns –
als kontinuierlich (wieder-)herzustellende Struktur betrachtet. „Ohne Menschen
[. . .] gäbe es auch keine Zeit“, konstatiert Elias (1990: XX; vgl. auch Nowotny
1993: 8) und beschreibt „Zeit“ als „In-Beziehung-Setzen“ mehrerer Geschehens-
abläufe. So entsteht „Zeit“ – wie der Raum – durch Synthese; Ereignisse werden
(an)geordnet und miteinander zu „einer Zeit“ verknüpft. Oft werden Ereignisse
anhand der Uhr- oder Kalenderzeit angeordnet. Diese „sozial standardisierten“
(Elias 1990: XII) Zeiten sind nicht die Zeit, sondern institutionalisierte Gesche-
hensabläufe, die ebenso zu anderen Geschehensabläufen in Beziehung gesetzt
werden können (was schließlich zur weiteren Institutionalisierung der „Standard-
zeit“ beiträgt).12

Raummachen und Zeitmachen sind insbesondere in ihren Institutionalisierun-
gen, die in Orten und Standardzeiten am stärksten ausgeprägt sind, sozial gerich-
tet. Die dritte Dimension des Handelns – das Beziehungmachen – kann ebenso im
Sinne der Dualität von Struktur erklärt werden. Beziehungmachen als (Re-)pro-
duktion von Strukturen verdeutlicht sich anhand der Einteilung sozialer Beziehun-
gen in Rollenbeziehungen und persönliche Beziehungen (vgl. Asendorpf/Banse
2001: 7). Rollenbeziehungen als „Extremfall gänzlich unpersönlicher Beziehun-
gen“ (ebd.) sind soweit institutionalisiert, dass das „Persönliche“ nicht mehr wahr-
genommen und die Beziehung als unpersönlich erlebt wird. Dennoch ist nach der
Theorie der Strukturierung eine Rollenbeziehung persönlich, da handelnde Perso-
nen Beziehungen herstellen. Auch persönliche Beziehungen im Sinne der Bezie-
hungspsychologie, die sich durch Einmaligkeit auszeichnen (vgl. ebd.: 8), sind
nicht frei von Strukturierungen. Selbst die Freundschaft als freiwillige und infor-
melle Beziehung wird durch „generelle Freundschaftskonzepte“ (Auhagen 1993:
29) vorstrukturiert, die aus allgemein gültigen Erwartungen und Normen an diese
Beziehungsform bestehen und damit konkrete Beziehungen prägen.

2.2.2 Die Untersuchung

Einer Operationalisierung von alltäglicher Lebensführung als Raum-, Zeit- und
Beziehungmachen folgt die logische Konsequenz, Räume, Zeiten und Beziehun-
gen der Untersuchungsgruppe – hier Asylbewerber und „Geduldete“ – zu erhe-
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ben. Der Einsatz eines themenzentrierten erzählgenerierenden Interviews ist in
der Lebensführungsforschung Standard (vgl. Kudera 1995b: 50 ff.). Es wurde er-
gänzt um eine vereinfachte Form der narrativen Landkarte (vgl. Lutz et al. 2003)
und einen narrativen Kalender. Diese beiden Visualisierungsangebote, die der
Raum- und der Zeitdimension entsprechen, eröffneten den Interviewpartnern
Ausdrucksmöglichkeiten neben dem Interviewmedium Sprache.

Der Fragenkatalog zum Interview als Gedankenstütze oder „Hintergrundfo-
lie“ (Witzel 1985: 236) enthielt den drei Dimensionen entsprechend Leitfragen
zum Raum- (a), Zeit- (b) und Beziehungmachen (c). So wurde bspw. gefragt:

Wo sind Sie oft?(a), (b)
Wie verbringen Sie Ihren Tag?(b), (a), (c)
Welche Menschen sind Ihnen wichtig?(c)
Was sind Ihre Pläne?(b), (c), (a)
Wem vertrauen Sie? (c)
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?(b), (c), (a)

Die Mehrfachzuordnungen nehmen die Verschmelzung der Dimensionen im
praktischen Handeln auf. Eine Frage berührt oft mehrere Dimensionen des Han-
delns.

Es wurden sechs Interviews geführt. Die Interviewpartner hatten eine Aufent-
haltsgestattung oder „Duldungsstatus“, lebten seit mindestens sechs Monaten in
ihrer aktuellen Gemeinschaftsunterkunft und verfügten über ausreichende
Deutsch- oder Englischkenntnisse.13 Über diese im Vorfeld der Erhebung festge-
legten Kriterien hinaus war den Interviewpartnern gemeinsam, dass sie dem
männlichen Geschlecht angehörten, allein nach Deutschland emigriert sowie zwi-
schen 20 und 40 Jahre alt waren.

Die Erhebung erfolgte 2005, also im Jahr der Einführung des Zuwanderungs-
gesetzes. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Vorrangprüfung nach vierjährigem
Aufenthalt galt noch nicht.
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2.2.3 Die Auswertung

Die Auswertung bestand aus einer Einzelfallauswertung sowie einer themenzen-
trierten fallübergreifenden Auswertung. In der Einzelfallauswertung wurde über
die Räume, Zeiten und Beziehungen eines jeden Interviewpartners das Raum-,
Zeit- und Beziehungmachen rekonstruiert. Abschließend wurden zu den Räu-
men, Zeiten und Beziehungen quer liegende – „Arrangements der alltäglichen
Lebensführung“ genannte – Strukturmuster herausgearbeitet.

In der themenzentrierten fallübergreifenden Auswertung erfolgte ein stärkerer
theoretischer Rückbezug. Das Material wurde auf den Zusammenhang der Le-
bensführungen und Biografien sowie das Verhältnis von Prägen und Geprägtsein
von Strukturen hin untersucht.

In den Einzelfallauswertungen hat sich „Arbeit“ als ein Arrangement der all-
täglichen Lebensführungen herauskristallisiert (3.). Die themenzentrierte fall-
übergreifende Auswertung zeigt v. a. mit dem Prägen von Strukturen Formen von
Widerständigkeit und Unterleben, die bezogen auf das Arrangement Arbeit aus-
geführt werden (4.).

3 Das Arrangement Arbeit in den Räumen, Zeiten und Beziehungen der
Asylbewerber und „Geduldeten“

Bei allen Interviewpartnern erlangte „Arbeit“ den Status eines Arrangements, das
heißt „Arbeit“ qualifizierte sich bei jedem Interviewpartner als jede der drei Di-
mensionen erklärendes Prinzip. Im Folgenden wird die Einzelfallperspektive auf-
gegeben; am Material wird exemplarisch gezeigt, welche Bedeutung „Arbeit“ für
das Raummachen (3.1), Zeitmachen (3.2) und Beziehungmachen (3.3) der Inter-
viewpartner erlangt.

3.1 Arbeit und Raum(-machen)

Entsprechend der oben dargestellten Lokalisierung von Räumen bedeutete die
Auswertung der Dimension „Raummachen“ zunächst eine Suche nach Orten im
Material. An welchen Orten werden also im Hinblick auf „Arbeit“ Räume konsti-
tuiert? Es werden Städte im Umkreis der Gemeinschaftsunterkunft aufgesucht,
um dort nach Arbeit zu fragen. Als konkrete Anlaufpunkte der Arbeitssuche wer-
den Restaurants und Imbisse genannt, wo „Hallo I need to work“ (Patrick), vorge-
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bracht werde. Bei der Arbeitssuche handelt es sich um Schwarzarbeit. Legale Ar-
beit und auch die Suche danach ist verboten:

„Darf ich Arbeit, ich geh suchen Arbeit. Mmh. Aber jetzt. Arbeit verboten. Suchen Arbeit, verboten.“
(Luke)

Arbeit wird von den Interviewpartnern als verbotener Raum konstituiert. Orte, an
denen sie sich selbst anordnen, beschränken sich für das Arrangement Arbeit auf
die Anlaufstellen für die Schwarzarbeitssuche. Die Reproduktion des Arbeitsver-
bots steht im Vordergrund des individuellen Raummachens:

„I went äh to the Arbeitsamt for many time. I bring my paper and they don’t have. Ähm because I don’t
have chance because they said we must find German people and then Russisch and we will think about
you in the third degrees and that’s why I don’t have chance“ (Patrick)

„Wir dürfen nicht äh nach andere Stadt fahren ohne Urlaubsschein. Wir dürfen nicht arbeiten, weil
dürfen nur hier sein.“ (Andrew)

„here in äh Lanfingen just I can work in Neustadt, in äh äh Arstein, in Klausfeld maybe and that’s all.
But I when I saw place I don’t have chance to. Because they said it is not in your cross.“ (Patrick)

Patrick beschreibt die Vorrangprüfung der Agentur für Arbeit, die ihm – dem fak-
tischen Arbeitsverbot entsprechend – keine Chance auf Arbeit lässt. Deutsche
und Russen als bevorrechtigte Ausländer sind vor ihm an der Reihe. In den beiden
weiteren Zitaten stellen die Interviewpartner einen Zusammenhang zwischen
Arbeitsverbot und Residenzpflicht her. Da sie den ihnen zugewiesenen Aufent-
haltsbereich, den Landkreis („cross“), nicht ohne Erlaubnis der Ausländerbe-
hörde („Urlaubsschein“14) verlassen dürfen, stünden ihnen nur Orte des Land-
kreises für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung. Andrew setzt diese Bedingung
einer Arbeitsaufnahme mit einem Arbeitsverbot gleich. Die Überlagerung von
Vorrangprüfung und Residenzpflicht verdichten das Arbeitsverbot.

Als Ort der Arbeit wird das Herkunftsland konstituiert:

„Aber vorher [vor der Immigration; V. T.] habe ich richtige Leben. Und äh arbeite ich gern. Ich habe
Arbeit und ich arbeite (auch gern), gearbeitet als Arzt [. . .] in einem Krankenhaus“ (Andrew)

Das Herkunftsland hat in Bezug auf Arbeit Bedeutung als Ort, an dem einer Er-
werbsarbeit nachgegangen und sich mit Studium oder Ausbildung auf Erwerbs-
arbeit vorbereitet wurde.
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3.2 Arbeit und Zeit(-machen)

Bei der Auswertung des Zeitmachens dienten Zeitworte – Angaben von Stan-
dardzeiten oder auch Worte wie früher, morgen, oft – als „Zeitanzeiger“. Welchen
Zeiten werden also mit „Arbeit“ verknüpft? In der Zeitdimension wird augen-
scheinlich, dass in alltäglichen Lebensführungen die zyklisch-alltägliche mit der
diachron-biografischen Zeitordnung zusammenkommt (vgl. Kudera 2000). Auch
wenn die Erhebung auf das gegenwärtige Leben ausgerichtet war, erzählten die
Interviewpartner selbstverständlich über ihre Vergangenheit und Zukunft(-swün-
sche). Alltägliche Lebensführung als das Leben in seiner ganze Breite ist von ei-
ner biografischen Perspektive untrennbar. Das gilt natürlich auch für das Arran-
gement der Arbeit.

Das Herkunftsland bzw. – in der an dieser Stelle zu betrachtenden zeitlichen
Dimension – die Vergangenheit im Herkunftsland wird also über Arbeit oder Vor-
bereitung darauf hergestellt. Mit „Zwischenzeit“ wird in der Logik der diachron-
biografischen Zeitordnung die Zeit zwischen der Immigration nach Deutschland
und „der Gegenwart“ gefasst, wobei der letztere Übergang fließend ist. Diese
Zwischenzeit wird mit Erfahrungen der Arbeitssuche verknüpft:

„ich hab das [Studieren; V. T.] über hundert Mal versucht, auch Ausbildung vor alle, egal was. Und das
klappt nicht, weil ich hab Duldung. Das die Hauptsache vor mich, die Studieren oder die. Ausbildung,
das Studieren, das is die Hauptsache vor mich. Und auch Arbeit gesucht, überall [. . .] und ich hab
nicht gefunden.“ (Steve)

„I found work in ein Restaurant. I discussed with him how much he would pay. I told him paper to me
and I will my Steuer. (.) don’t paid because [. . .] Just to make paper I’m afraid from the people from
the control really. I don’t like I don’t like to be afraid from man when he speak to me what I doing here.
[. . .] I told him I would pay my Steuer but he refuse. I told him äh you can äh äh try to äh you can saw
me how can I work examing me in life and then you can say: ,Stay or not!‘. He said: ,You stay here and
arbeit!‘ But without paying. I really I worked with him some äh not too long. just I want to convince
him to make a paper. I take my paper from Arbeitsamt and him to many time to make a paper to me but
he refused. [. . .] I know when I work with him it’s better for me because the time is spent [. . .] and äh I
would take money to my family too und das good. But I don’t want to make something wrong because
I have I live here more than two year and half I don’t have Strafe I don’t make any problem. I don’t
want to be something wrong (in my fight). I told him that but he don’t want to make paper to me. I
leaved [left; V. T.] him.“ (Patrick)

Steve konstituiert die Zwischenzeit neben gescheiterter Arbeitssuche auch mit
der Unmöglichkeit, ein Studium oder eine Berufsausbildung aufzunehmen, was
er am „Duldungsstatus“ festmacht. Patrick erzählt von einer kurzfristig erfolgrei-
chen Arbeitssuche. Er findet Arbeit in einem Restaurant. Seine Strategie, den
Arbeitgeber zuerst von seiner Arbeitsleistung und dann von einer Umwandlung
der Schwarzarbeit in legale Beschäftigung zu überzeugen, läuft ins Leere. Er ent-
scheidet sich, diese Arbeit wieder aufzugeben, obwohl er die Arbeit besser für ihn
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wäre: er könnte Zeit verbringen und Geld für seine im Herkunftsland lebende Fa-
milie verdienen. Langfristig ist Schwarzarbeit jedoch keine Alternative für ihn, da
er nicht mit der ständigen Angst vor Kontrollen leben und keine Probleme ma-
chen möchte. Die Zwischenzeiten werden über erfolglose Arbeitssuche herge-
stellt.

In der Gegenwart wird Arbeitssuche mit dem Zeitwort „manchmal“ verknüpft
– wiederum aufgrund der Residenzpflicht könne man „nicht jede Woche“ (Steve)
in die nächste Großstadt fahren, um Arbeit zu suchen. Oder die Arbeitssuche wird
dann angeordnet, wenn sich der mit dem Umhören nach einem Job beauftragte
Freund meldet. Für einen der Interviewpartner fällt das Manchmal der Arbeitssu-
che in die Woche des Interviews und er trägt diesen Vorstellungstermin in seinen
narrativen Kalender ein.

Analog zur Dimension des Raummachens wird Arbeit auch zur „verbotenen
Zeit“. Arbeit kann nicht im Tagesablauf angeordnet werden:

„ich hab Zeit, nich Arbeit, nich (lacht) ich habe jeden Tag vierzwanzig Stunden hat Zeit. Egal, sieben
schlafen und dann alle Freizeit.“ (Luke)

„Ich hab nichts zu machen“ (Joe), „ich hab nichts zu tun.“ (Steve), „I don’t know what to do here.“ (Pa-
trick), „Was ich mache? Du weißt, was ich machen. Sitzen hier.“ (Tom), „ich sitze nur. Ich mache gar
nicht.“ (Andrew)

Das Übermaß an Freizeit, das Luke aufgrund der Nicht-Arbeit errechnet, verdich-
tet sich in der Wahrnehmung, nichts zu tun zu haben, die im (Herum-)Sitzen ver-
sinnbildlicht wird. Das Nichts-Zu-Tun-Haben erzählen die Interviewpartner ins-
besondere im Kontext von Nicht-Arbeit.

Aus dem in der Gegenwart gültigen Arbeitsverbot heraus ist Arbeit zentral in
den Zukunftskonstitutionen:

„Erstemal mmh. ich möchte Arbeit, erstemal. Wieso? Fragen bei mir, wieso erstemal Arbeit? [. . .] hier
leben mit Arbeit. Ich gehe andere Leben, hier. Ich gehe andere Leben. Alle alle bei mir gucken, alle
weiß. Jetzt ich alle gucken, alles schwarz. Wieso alles schwarz? Kann man was machen, immer jeden
Tag sitzen, jeden Tag sitzen, jeden Tag sitzen? Das geht ni. Bisschen ha. arbeit bisschen und dann ich
gucken andere Leute.“ (Luke)

„vielleicht krieg ich Recht, hier zu leben und danach man kann man starten. Ääh wenn man ein Recht
hat, kann man sich bewegen, kann man Arbeit haben, kann man Arbeit machen. Vielleicht kann man
selber Arbeit machen.“ (Andrew)15

„ich hoffe, das wird alles okay mit mir. Ich hoffe das. – Interviewerin: Was heißt, alles wird okay? – Ich
mein, dass ich heirate und dann. endlich was arbeite, was mache. In meine in meine (hustet) was (kann
man) sagen. In meine Alter jetzt, ja?,. muss jetzt ich was haben. . . . Eins äh. wenige Sachen, ein Auto.
Kleine Auto. (. . .) in meine. Land oder vielleicht wenn ich in mein Land war oder auch wenn hier,
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wenn ich gearbeit habe seit sechs Jahre, ich hab jetzt schon vielleicht Wohnung, kleine Wohnung, ein
Auto. Was vorbereitet, gemacht oder so. Was hab ich gemacht? Nichts. Aber ich hab gesagt, ich hoffe,
alles okay wird, dass ich. endlich arbeite. was noch? Äh. was aufbau oder so. Das hoff das mein ich.
Leben, richtig leben.“ (Joe)

„man kann nie das aushalten vier Jahre oder fünf Jahre hier bleiben. ohne nix. Ich bin noch nich so alt.
Ich wollt auch mein Leben sehn [. . .] erstmal studieren, arbeiten, . . . ein Auto kaufen, ein Freundin ha-
ben.“ (Steve)

Zu arbeiten steht in all diesen Zitaten für ein anderes Leben. Arbeit würde es er-
möglichen, das Leben nicht mehr schwarz zu sehen, andere Leute zu treffen, ein
Auto oder eine Wohnung zu haben und „endlich“ etwas zu machen. An das
„Recht, hier zu leben“ ist die Aufhebung der Residenzpflicht und des Arbeitsver-
bots geknüpft. Mit Bewegungsfreiheit und Arbeit kann „man starten“, ein neues
Leben beginnen. In den letzten beiden Zitaten wird Bilanz gezogen. Arbeit be-
deutet nicht nur tagtäglich etwas zu tun zu haben, sondern auch, sich etwas für die
Zukunft „aufbauen“ zu können. Die letzten Jahre sind dafür verloren. Das Leben
in Breite und Länge – zyklisch-alltägliche und diachron-biografische Zeitord-
nung – fallen hier wieder zusammen: „mein Leben sehn“ oder „richtig leben“
heißt (auch) jeden Tag zu arbeiten und dadurch die Zukunft zu sichern.

3.3 Arbeit und Beziehung(-machen)

In der dritten Dimension des Handelns erlangt das Arrangement Arbeit zum einen
für die Beziehungen zu Arbeitenden Bedeutung und wirkt zum anderen wieder
als Nicht-Arbeit auf das Beziehungmachen. Der andere Tagesablauf von Men-
schen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, macht es schwierig, eine Beziehung
zu ihnen herzustellen, wie dieses Beispiel für arbeitende Bewohner der Gemein-
schaftsunterkunft zeigt:

„Ich sehe die Arbeitleute nicht oft, nicht so viel. So fünf Minuten jeden Tag oder so. Sie gehen los um
fünf oder halb fünf. dann ich schlafe noch. Und wenn sie kommt um fünf, um sechs Nachmittag, dann
ich sehe sie: ,Hallo hallo, wie geht’s?‘ Das ist alles. Sie kommt auch müd und so. Sie duscht und ess
und dann schläft die.“ (Steve)

Die Tagesabläufe – die Nähe zur zeitlichen Dimension ist klar – passen nicht zu-
sammen. Steve begründet auf diese Weise, dass sich seine Freunde in der Ge-
meinschaftsunterkunft nicht aus dem Kreis der arbeitenden Bewohner rekrutie-
ren. Eine alternative Strategie zum (Fast-)Nicht-Treffen mit Arbeitenden ist die
Anpassung an die durch das starke Strukturprinzip Arbeit vorgegebenen Zeiten
anderer. So lebt Andrew einen Tagesablauf, der den Erwerbsarbeitszeiten seiner
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Partnerin entspricht. Toms Zeitmachen orientiert sich an den zeitlichen Struktu-
rierungen seiner (noch) nicht arbeitenden, aber schulebesuchenden Freunde:

„Ich habe viel Freunde, aber manchmal meine Freunden haben keine Zeit mit mir komm, die gehen in
Schule. Oder manchmal die weil in Schule komm um drei komm oder um eins komm oder so Mittag.
Das noch haben Samstag und Sonntag haben Zeit oder Freitagnachmittag so, gehen mit mir spazieren,
aber andere Tage net. Die haben andere Zeit.“ (Tom)

Die Beziehung zu Deutschen sieht ein anderer Interviewpartner als unmöglich an.
„Mensch deutsch nich hab viel Zeit“ (Luke), da sie arbeiten und sich in ihrer Frei-
zeit mit Kollegen oder Freunden treffen oder sich ihrer Familie widmen müssten.

Die eigene Nicht-Arbeit prägt nicht nur das Beziehungmachen zu Arbeiten-
den, sondern bedeutet im Sinne von „wir dürfen nicht arbeiten“ (Steve) auch ver-
botenes Beziehungmachen. Beziehungen zu KollegInnen, Arbeit- oder Auftrag-
geberInnen können nicht hergestellt werden. Das „gucken andere Leute“, wie
Luke bereits zum Arbeiten weiter oben zitiert wurde, entfällt:

„Das so, immer sagen bei mir: ,Du bist allein hier sitzen und keine Arbeit.‘“ (Luke)

3.4 Zusammenfassung

Das Arrangement Arbeit spannt einen biografischen Bogen. In der Vergangenheit
im Herkunftsland arbeiteten die Interviewpartner oder bereiteten mit Schule,
Ausbildung oder Studium eine Berufstätigkeit vor. Gegenwärtig überwiegt die
Nicht-Arbeit, was sich im Arbeitsuchen und im Zukunftswunsch nach Arbeit nie-
derschlägt. So strukturiert das Arrangement vor allem in seiner Negation als
Nicht-Arbeit die alltäglichen Lebensführungen in den drei Dimensionen Raum-,
Zeit- und Beziehungmachen: Es wird sich eben nicht am Arbeitsort platziert, Ar-
beit wird nicht im Tagesablauf angeordnet und Arbeitsbeziehungen werden nicht
eingegangen. Die Rückführung auf das (faktische) Arbeitsverbot, das sich durch
die Residenzpflicht verschärft, nehmen die Interviewpartner selbst vor.

4 Kampf um Arbeit im Arbeitsverbot: Widerständigkeit und Unterleben

Bis hierher wurde gezeigt, dass und wie das Strukturprinzip Arbeit alltägliche Le-
bensführungen der Asylbewerber und „Geduldeten“ durchzieht. In der rechtli-
chen Situation eines Arbeitsverbots ist dieses Arrangement im Alltag wirksam.
Es entfaltet seine Wirksamkeit einerseits in der Reproduktion des Arbeitsverbots.
Die Interviewpartner arbeiten nicht und wissen, dass ihnen „Arbeit verboten“
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(Luke) ist. Andererseits wird das Arrangement Arbeit „einfach weitergelebt“. Die
Interviewpartner suchen nach Arbeit – auch nach wiederum „verbotener“
Schwarzarbeit. Das Bemühen, eine Arbeit zu finden, gehört zum Alltag: es wird
auf den Anruf des mit der Arbeitssuche beauftragten Freundes gewartet, Vorstel-
lungstermine werden wahrgenommen oder persönlich „Initiativbewerbungen“
vorgetragen. Dem Zeitregime des Arrangements Arbeit wird – in den Arbeitszei-
ten anderer – eine so hohe Akzeptanz entgegengebracht, dass nur eine Anpassung
daran in Frage kommt. Und: die Interviewpartner halten in ihren Lebenskonzep-
ten an Arbeit fest; Arbeit ist tragendes Element der Zukunftskonstitutionen.

Dieses Andererseits kann mit dem Begriff des Unterlebens im Konzept der to-
talen Institution gefasst werden:

„Darunter verstehe ich ein Verhalten, bei welchem das Mitglied einer Organisation unerlaubte Mittel
anwendet oder unerlaubte Ziele verfolgt, oder beides tut, um auf diese Weise die Erwartungen der Or-
ganisation hinsichtlich dessen, was er tun sollte und folglich was er sein sollte, zu umgehen.“ (Goff-
man 1973: 185)

Unterleben ist in diesem sowohl organisationssoziologisch als auch subjekttheo-
retisch verankerten Konzept eine Anpassungsform, mit der „Insassen“ totaler In-
stitutionen auf die in der Institution erlebten „Angriffe auf das Selbst“ (ebd.: 43)
reagieren. Wo ist nun in den alltäglichen Lebensführungen von AsylbewerberIn-
nen und „Geduldeten“, in ihrem Arrangement Arbeit die goffmansche Organisa-
tion bzw. totale Institution auszumachen? Die Lebenslage Asyl – auch bezeichnet
mit „organisierter Desintegration“ (Täubig 2009) – wird unterlebt. Mit den ein-
gangs dargestellten gesetzlichen Regelungen wird eine Lebenslage strukturiert,
die im Abgleich mit migrationstheoretischen Integrationsdimensionen (vgl.
bspw. Han 2000; Pries 2006) Desintegration verordnen bzw. organisieren. Ein
Arbeitsplatz als die „Gelegenheitsstruktur“ zur Integration (vgl. Esser 2001) ist
(faktisch) verboten. Organisierte Desintegration rekurriert sowohl auf die büro-
kratische Organisation menschlicher Bedürfnisse (vgl. Goffman 1973: 18) als
auch auf die „bürokratische Kategorie“ AsylbewerberIn bzw. „Geduldete“:

„der ,politische Fremde‘, im Sinne des politisch konstruierten Fremden [. . .] ist keine ursprünglich
kulturelle, sondern eine bürokratische Kategorie. [. . .] Erfahrungen mit ,Asylbewerbern‘ sind staatlich
vorgezeichnet, organisiert. [. . .] Es gibt verschiedene Strategien der Segregation, räumliche und sym-
bolische.“ (Beck 1999: 59 f.)

Beide Elemente der organisierten Desintegration – die gesetzlichen Regelungen
sowie die darin aufgehobene, vorgezeichnete Definition der AsylbewerberInnen
und „Geduldeten“ werden unterlebt. Für das hier interessierende Arrangement
Arbeit wurde bereits gezeigt, dass das faktische Arbeitsverbot umgangen wird,
indem (Schwarz-)Arbeit gesucht wird. Das, was AsylbewerberInnen und „Gedul-
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dete“ nach dem faktischen Arbeitsverbot tun sollten, nämlich nicht arbeiten, wird
ignoriert. Mit dem unerlaubten Mittel Schwarzarbeit wird das unerlaubte Ziel Ar-
beit verfolgt. Damit bedienen die AsylbewerberInnen und „Geduldeten“ nicht die
Erwartungen der organisierten Desintegration auch hinsichtlich dessen, was sie
sein sollten. Dem arbeitslosen, sich nicht über Arbeit integrieren könnenden „In-
sassenselbst“ setzen sie ihre Selbstdefinitionen als arbeitswillige und -freudige
Menschen entgegen.

Die Interviewpartner bleiben somit sich selbst treu. Das Festhalten an ihren
Arrangements verkörpert „Zugehörigkeitsbestrebungen“ (Gemende 2002: 31) –
eine Zugehörigkeit zu sich selbst und zur Aufnahmegesellschaft. „Zugehörig-
keitsbestrebungen“ stehen für den widerständigen Charakter „interkultureller
Zwischenwelten“. Interkulturellen Zwischenwelten bezeichnen das psychische
und physische Pendeln von MigrantInnen zwischen Aufnahme- und Herkunfts-
kontext:

„sie [die MigrantInnen; V. T.] verlassen die gesellschaftlichen Strukturen ihrer Herkunftsländer, ohne
sie kulturell, sozial und psychisch völlig aufzugeben, aber sie sind ihnen auch nicht mehr ungebrochen
zugehörig. Gleichzeitig wird ihre Zugehörigkeit zu den gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands in
Frage gestellt, nicht nur aufgrund von gesellschaftlichen Pluralisierungsprozessen im Allgemeinen,
sondern besonders wegen der mehr oder weniger sie betreffenden Ausgrenzungen durch Gesetze und
soziale Diskriminierungen im Aufnahmeland.“ (ebd.: 72)

Gemende verwendet „Zugehörigkeit“ anstelle des Begriffs „Identität“. Identität
meint dann, sich selbst und verschiedenen sozialen Gruppen zugehörig zu sein.
Zugehörigkeitsbestrebungen als Identitätsbestrebungen im Sinne einer Wider-
ständigkeit gegen die Ablehnung der Aufnahmegesellschaft liegen nun wieder
sehr nah an der Aufrechterhaltung des Selbst durch Unterleben. Zur Widerstän-
digkeit interkultureller Zwischenwelten gehört als weiterer Begriff neben dem
der Zugehörigkeitsbestrebungen der der „Anerkennungskämpfe“ (ebd.).

Für die Interviewpartner kann ein Kampf um die Anerkennung als Mensch
nachgezeichnet werden, der sich auch am Thema Arbeit festmacht:

„Arbeit verboten. Suchen Arbeit, verboten. Geh in andere Stadt, verboten. Was machen? Da sagen bei
mir, muss schlafen und essen. Ich bin Mensch. Ich brauch meine Kopf Arbeit, nich kaputt.“ (Luke)

„We don’t have something special to do. Something need us äh feel like human.“ (Patrick)

„ich möchte etwas. ääh zu machen. Ich glaube, ääh . . . Menschen mussen. sich bewegen oder mussen
arbeiten oder mussen etwas machen. Nicht nur sitzen wie [. . .] Tiere oder so.“ (Andrew)

Die Forderung nach Arbeit oder etwas zu tun wird damit untermauert, dass es
sich dabei um ein menschliches Bedürfnis handelt. Damit der Kopf nicht kaputt
geht, um sich als Mensch zu fühlen und nicht wie ein Tier herumzusitzen, möch-
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ten die Interviewpartner arbeiten. Die Brüchigkeit dieses Menschseins ist den Zi-
taten immanent: schließlich ist ihnen Arbeit, über die hier Menschsein definiert
wird, verboten. Das Tieren gleiche Herumsitzen macht eine Selbstwahrnehmung
als Mensch schwer (vgl. dazu ausführlich Täubig 2009). Durch das Arbeitsverbot
als eine der Regeln der organisierten Desintegration sehen die Interviewpartner
ihr Menschsein gefährdet. Sie weisen immer wieder darauf hin, Mensch bzw. wie
alle Menschen zu sein. Mit diesem widerständigen Insistieren auf das Mensch-
sein begegnen sie „Angriffen auf das Selbst“ (Goffman 1973: 43), die sie (auch)
aufgrund des Arbeitsverbots erleben.

Die widerständigen Anerkennungskämpfe und Zugehörigkeitsbestrebungen
oder das Unterleben der organisierten Desintegration können für das Arrange-
ment der Arbeit als ein Kampf um Arbeit gelesen werden. Die Ausgangsbedin-
gungen dieses Kampfes sind ungleich: AsylbewerberInnen und „Geduldete“ ha-
ben (faktisch) kein Recht auf Arbeit. Auch weil ihr Selbst bedroht ist, kämpfen
sie gegen das faktische Arbeitsverbot. Das Festhalten an ihrem auch auf Arbeit
basierenden Selbstkonzept bedeutet die tagtägliche „Umsetzung eines biographi-
schen Programms“ (Kudera 2000b: 182), das gegenwärtig rechtlich ausgeschaltet
ist.

Im Unterleben der organisierten Desintegration kommt es zu spezifischen
Formen der Integration. Mit dem Einfordern der Integrationsgelegenheitsstruktur
Arbeit stellen AsylbewerberInnen und „Geduldete“ dem faktischen Arbeitsverbot
widersprechende Integration her – vor dem Hintergrund rechtlicher Diskriminie-
rung kommt es zu spezifischen Formen der Integration (vgl. auch Gemende 1999:
82). Ein solcher Kampf um Arbeit muss Integration in eine Arbeitsgesellschaft
bedeuten, da sie dem allgemein gültigen Strukturprinzip Arbeit entspricht. Das
biografisch konsistente Arrangement Arbeit, das aus den Herkunftskontexten
mitgebracht wird, zeigt sich hier als „multikulturell“, universal gültiges. Es hat
sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der individuellen Ebene (re-)inte-
grierenden Effekt (vgl. Goffman 1973: 35). In den Termini des Konzepts der all-
täglichen Lebensführung gesprochen ergibt sich durch die Orientierung an einem
gesamtgesellschaftlich gültigen Strukturprinzip in den alltäglichen Lebensfüh-
rungen eine Verlässlichkeit. Eine Stabilität auf der individuellen Ebene wird
durch das Festhalten am Arrangement Arbeit erreicht. Die Umsetzung des Fest-
haltens wird allerdings flexibel den Bedingungen des faktischen Arbeitsverbotes
angepasst.
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